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Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit
wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kun-
den und der Firma TTeerrrraavviivvaa  RReeiisseenn  ee..KK.. ,,  IInnhhaa--
bbeerriinn  AAlleexxaannddrraa  LLeennddllee,,  nnaacchhffoollggeenndd  „„TTVVRR““
abgekürzt, zu Stande kommenden Reiseverver-
mittlungsvertrages. Sie ergänzen die auf den Rei-
severmittlungs-vertrag anwendbaren gesetzlichen
Vorschriften und füllen diese aus, einschließlich
der vorstehenden »Wichtigen Hinweise«. Diese
Bestimmungen und Hinweise werden Inhalt des
zwischen Ihnen und uns zustande kommenden
Ver trages.
BBiittttee  lleesseenn  SSiiee  ddaahheerr  ddiieessee  BBeeddiinngguunnggeenn
ssoorrggffäällttiigg  dduurrcchh..

11..  SStteelllluunngg  vvoonn  TTVVRR,,  VVeerrttrraaggsssscchhlluussss,,  AAnnzzuuwweennddeenn--
ddeess  RReecchhtt
11..11..  Bei der Vermittlung von Hotelunterkünften, Mietwa-
gen und Flügen wird TVR ausschließlich als Vermittler
tätig, soweit nicht gemäß § 651a Abs. 2 BGB nach den
Gesamtumständen des Angebots und des Buchungsab-
laufes der Anschein erweckt wird, TVR erbringe solche Lei-
stungen in eigener Verantwortung.
11..22.. Der Abschluss des Vertrages bedarf keiner bestimm-
ten Form. Mit der Erteilung des Vermittlungsauftrags
kommt zwischen dem Kunden und TVR der Reisevermitt-
lungsvertrag als Geschäftsbesorgungsvertrag zustande. 
11..33.. Wird der Auftrag auf elektronischem Weg (E-Mail,
Internet) erteilt, so bestätigt TVR den Eingang des Auftrags
unverzüglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbe-
stätigung stellt noch keine Bestätigung der Annahme des
Vermittlungsauftrags dar.
11..44.. Die beiderseitigen Rechte und Pflichten des Kunden
und von TVR ergeben sich, soweit dem nicht zwingende
gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, aus den im
Einzelfall (insbesondere zu Art und Umfang des Vermitt-
lungsauftrags) vertraglich getroffenen Vereinbarungen,
diesen Reisevermittlungsbedingungen und den gesetzli-
chen Vorschriften der §§ 675, 631 ff. BGB über die ent-
geltliche Geschäftsbesorgung. 
11..55.. Für die Rechte und Pflichten des Kunden gegenüber
dem Vertragspartner der vermittelten Leistung gelten aus-
schließlich die mit diesem getroffenen Vereinbarungen,
insbesondere - soweit wirksam vereinbart - dessen Reise-
oder Geschäftsbedingungen.

22..  AAllllggeemmeeiinnee  VVeerrttrraaggssppfflliicchhtteenn  vvoonn  TTVVRR,,  AAuusskküünnff--
ttee,,  HHiinnwweeiissee
22..11.. Die vertragliche Leistungspflicht von TVR besteht,
nach Maßgabe dieser Vermittlungsbedingungen, in der
Vornahme der zur Durchführung des Vermittlungsauftrags
notwendigen Handlungen entsprechend dem Buchungs-
auftrag des Kunden und der entsprechenden Beratung,
sowie der Abwicklung der Buchung, insbesondere der
Übergabe der Reiseunterlagen, soweit diese nicht nach
dem mit dem jeweils vermittelten Reiseunternehmen
getroffenen Vereinbarungen direkt dem Kunden übermit-
telt werden.
22..22.. Bei der Erteilung von Hinweisen und Auskünften haf-
tet TVR im Rahmen des Gesetzes und der vertraglichen
Vereinbarungen für die richtige Auswahl der Informations-
quelle und die korrekte Weitergabe an den Kunden.
22..33.. Ein Auskunftsvertrag mit einer vertraglichen Haupt-
pflicht zur Auskunftserteilung kommt nur bei einer ent-
sprechenden ausdrücklichen Vereinbarung zustande. Für
die Richtigkeit erteilter Auskünfte haftet TVR gemäß § 676
BGB nicht, es sei denn, dass ein besonderer Auskunftsver-
trag abgeschlossen wurde.

22..44.. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist TVR nicht ver-
pflichtet, den jeweils billigsten Anbieter der angefragten
Reiseleistung zu ermitteln und/oder anzubieten.

33..  PPfflliicchhtteenn  vvoonn  TTVVRR  bbeezzüügglliicchh  EEiinnrreeiisseevvoorrsscchhrriifftteenn,,
VViissaa  uunndd  VVeerrssiicchheerruunnggeenn
33..11..  TVR unterrichtet den Kunden über Einreise- und Vis-
abestimmungen, soweit ihm hierzu vom Kunden ein ent-
sprechender Auftrag ausdrücklich erteilt worden ist.
33..22. Ansonsten besteht eine entsprechende Aufklärungs-
oder Informationspflicht nur dann, wenn besondere TVR
bekannte oder erkennbare Umstände einen ausdrückli-
chen Hinweis erforderlich machen und die entsprechen-
den Informationen (insbesondere bei Pauschalreisen)
nicht bereits in einem dem Kunden vorliegenden Reise-
prospekt enthalten sind.
33..33.. Im Falle einer nach den vorstehenden Bestimmun-
gen begründeten Informationspflicht kann TVR ohne
besonderen Hinweis oder Kenntnis davon ausgehen, dass
der Kunde und seine Mitreisenden deutsche Staatsan-
gehörige sind und in deren Person keine Besonderheiten
(z. B. Doppelstaatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit) vorlie-
gen.
33..44.. Entsprechende Hinweispflichten von TVR beschrän-
ken sich auf die Erteilung von Auskünften aus oder von
geeigneten Informationsquellen, insbesondere aus aktuel-
len, branchenüblichen Nachschlagewerken oder der Wei-
tergabe von Informationen ausländischer Botschaften,
Konsulate oder Tourismusämter.
33..55.. Eine spezielle Nachforschungspflicht von TVR besteht
ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarungen nicht.
TVR kann seine Hinweispflicht auch dadurch erfüllen,
dass er den Kunden auf die Notwendigkeit einer eigenen,
speziellen Nachfrage bei den in Betracht kommenden
Informationsstellen verweist.
33..66. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entspre-
chend bezüglich der Information über Zollvorschriften,
gesundheitspolizeiliche Einreisevorschriften sowie bezüg-
lich gesundheitsprophylaktischer Vorsorgemaßnahmen
des Kunden und seiner Mitreisenden.
33..77..  TVR ist verpflichtet, den Kunden darüber zu informie-
ren, ob die von ihm vermittelten Reiseleistungen eine Rei-
serücktrittskostenversicherung enthalten.
33..88.. Eine weitergehende Verpflichtung bezüglich des
Umfangs, den Deckungsschutz und den Versicherungsbe-
dingungen von Reiseversicherungen besteht nicht, soweit
diesbezüglich keine anderweitige ausdrückliche Vereinba-
rung getroffen wurde. Soweit Gegenstand der Vermittlung
Reiseversicherungen sind, besteht eine Informations-
pflicht von TVR insbesondere insoweit nicht, als sich der
Kunde aus ihm übergebenen oder vorliegenden Unterla-
gen des Anbieters der vermittelten Reiseleistung oder den
Versicherungsunterlagen  über die Versicherungsbedin-
gungen entsprechend unterrichten kann.

44..  RRüücckkttrrii tttt  uunndd  SSttoorrnniieerruunngg
4.1. Es wird darauf hingewiesen, dass bezüglich der von
TVR vermittelten Verträgen, insbesondere über Hotelun-
terkünfte, Flugbeförderungsleistungen, Mietverträge über
Feriendomizilen, ein gesetzliches Rücktrittsrecht des Kun-
den nicht besteht.
44..22.. Das Recht zum Rücktritt sowie die Folgen des Rück-
tritts richten sich, soweit diese rechtswirksam vereinbart
wurden, nach den Geschäfts-/Beförderungsbedingungen
des vermittelten Unternehmens sowie den gesetzlichen
Bestimmungen.
44..33..  TVR erhebt als Vermittler keine Stornierungskosten im
eigenen Namen. Die Berechnung von Serviceentgelten
für die Bearbeitung und Durchführung von Stornierungen

durch TVR bleibt hiervon unberührt, ebenso der Aufwen-
dungsersatzanspruch gem. 5.3 dieser Vermittlungsbedin-
gungen.
44..44.. Dem Kunden wird dringend empfohlen, vor einer
Beauftragung von TVR mit der Durchführung einer Stor-
nierung durch TVR die für den Fall der Stornierung anfal-
lenden Kosten, insbesondere Stornierungskosten beim
vermittelten Leistungsträger abzufragen und erst nach
Kenntnis der konkret anfallenden Kosten die Entschei-
dung über Stornierung zu treffen.

55..    AAuuffwweenndduunnggsseerrssaattzz,,  VVeerrggüüttuunnggeenn,,  IInnkkaassssoo,,  ZZaahh--
lluunnggeenn
55..11..  TVR ist berechtigt, Anzahlungen entsprechend den
Reise- und Zahlungsbestimmungen der vermittelten
Unternehmen zu verlangen, soweit diese wirksam verein-
bart sind und rechtswirksame Anzahlungsbestimmungen
enthalten. Weitergehende Anzahlungen kann TVR unter
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen insbesondere
des § 651 k BGB (Pflicht zur Kundengeldabsicherung bei
Pauschalreisen), erheben, wenn insoweit hierzu eine aus-
drückliche Vereinbarung getroffen wurde.
55..22.. Soweit es den Vorgaben des vermittelten Reiseunter-
nehmens gegenüber TVR, insbesondere dem Agenturver-
trag zwischen Reiseunternehmen und TVR, in gesetzlicher
Weise entspricht, ist TVR berechtigt, aber nicht verpflichtet,
den Preis der vermittelten Leistung ganz oder teilweise für
den Kunden zu verauslagen. Bei Pauschalreisen ist hierfür
Voraussetzung, dass dies gegen Aushändigung eines gül-
tigen Sicherungsscheins gemäß § 651k BGB geschieht. 
55..33.. Die Regelung in Ziffer 5.2 gilt entsprechend für Stor-
nokosten (Rücktrittsentschädigungen) und sonstige
gesetzlich oder vertraglich begründete Forderungen des
vermittelten Reiseunternehmens.
55..44..  TVR kann Ersatz der ihr für die Vermittlung entste-
henden Aufwendungen verlangen, soweit dies vereinbart
ist oder er diese den Umständen nach für erforderlich hal-
ten durfte.
55..55.. Der Anspruch von TVR auf Aufwendungsersatz
umfasst auch Zahlungen an das vermittelte Reiseunter-
nehmen auf den Reisepreis oder sonstige Zahlungen,
soweit diese entsprechend den vorstehenden Bestim-
mungen in Ziffer 4.2 und 4.3 erfolgt sind.
55..66.. Einem Aufwendungsersatzanspruch von TVR gegenü-
ber kann der Kunde Ansprüche gegenüber dem vermit-
telten Reiseunternehmen, insbesondere aufgrund man-
gelhafter Erfüllung des vermittelten Vertrages, nicht im
Wege der Zurückbehaltung oder Aufrechnung entgegen-
halten, es sei denn, dass für das Entstehen solcher
Ansprüche eine schuldhafte Verletzung von Vertragspflich-
ten von TVR ursächlich oder mitursächlich geworden ist
oder TVR aus anderen Gründen gegenüber dem Reise-
kunden für die geltend gemachten Gegenansprüche haf-
tet.

66..  SSeellbbssttssttäännddiiggee  VVeerrggüüttuunnggssaannsspprrüücchhee  vvoonn  TTVVRR
Selbstständige Vergütungsansprüche von TVR gegenüber
dem Kunden bedürfen einer entsprechenden Vereinba-
rung, welche auch durch deutlich sichtbaren Aushang von
Preislisten in den Geschäftsräumen von TVR und einem
entsprechenden mündlichen oder schriftlichen Hinweis
von TVR hierauf getroffen werden kann.

77..      RReeiisseeuunntteerrllaaggeenn
77..11.. Sowohl den Kunden, wie auch TVR trifft die Pflicht,
Vertrags- und Reiseunterlagen des vermittelten Reiseun-
ternehmens, die dem Kunden durch TVR ausgehändigt
wurden,  iinnssbbeessoonnddeerree  BBuucchhuunnggssbbeessttäätt iigguunnggeenn,,
FFlluuggsscchheeiinnee,,  HHootteellgguuttsscchheeiinnee,,  VViissaa,,  VVeerrssiicchheerruunnggss--
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sscchheeiinnee  uunndd  ssoonnsstt iiggee  RReeiisseeuunntteerrllaaggeenn  aauuff  RRiicchhttiigg--
kkeeiitt  uunndd  VVooll llssttäännddiiggkkeeiitt,,   iinnssbbeessoonnddeerree  aauuff  ddiiee  ÜÜbbee--
rreeiinnsstt iimmmmuunngg  mmiitt  ddeerr  BBuucchhuunngg  uunndd  ddeemm  VVeerrmmiitttt --
lluunnggssaauuffttrraagg  zzuu  üübbeerrpprrüüffeenn..
77..22.. Der Kunde ist verpflichtet, TVR über dem Kunden
erkennbare Fehler, Abweichungen, fehlende Unterlagen
oder sonstigen Unstimmigkeiten unverzüglich zu unter-
richten. Kommt der Kunde dieser Pflicht nicht nach, so
kann eine Schadensersatzverpflichtung von TVR bezüglich
eines hieraus dem Kunden entstehenden Schaden nach
den gesetzlichen Bestimmungen über die Schadensmin-
derungspflicht (§ 254 BGB) eingeschränkt oder ganz aus-
geschlossen sein. Eine Schadensersatzverpflichtung von
TVR entfällt vollständig, wenn die in 7.1 bezeichneten
Umstände für ihn nicht erkennbar waren.

88..  PPffll iicchhtteenn  vvoonn  TTVVRR  bbeeii  RReekkllaammaatt iioonneenn  ddeess  KKuunn--
ddeenn  ggeeggeennüübbeerr  ddeenn  vveerrmmiitttteelltteenn  RReeiisseeuunntteerrnneehh--
mmeenn
88..11.. Bei Reklamationen oder der sonstigen Geltendma-
chung von Ansprüchen gegenüber den vermittelten
Unternehmen beschränkt sich die Verpflichtung von TVR
auf die Erteilung aller Informationen und Unterlagen, die
für den Kunden hierfür von Bedeutung sind, insbesonde-
re die Mitteilung von Namen und Adressen der gebuch-
ten Unternehmen. 
88..22.. Eine Verpflichtung von TVR zur Entgegennahme
und/oder Weiterleitung entsprechender Erklärungen oder
Unterlagen besteht nicht. Übernimmt TVR die Weiterlei-
tung fristwahrender Anspruchsschreiben des Kunden, haf-
tet er für den rechzeitigen Zugang beim Empfänger nur
bei von ihm selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sachter Fristversäumnis.
88..33.. Bezüglich etwaiger Ansprüche des Kunden gegenü-
ber den vermittelten Reiseunternehmen besteht gleich-
falls keine Pflicht von TVR zur Beratung über Art, Umfang,
Höhe, Anspruchsvoraussetzungen und einzuhaltende Fri-
sten oder sonstige rechtliche Bestimmungen.

99..    HHaaffttuunngg  vvoonn  TTVVRR
99..11.. Soweit TVR eine entsprechende vertragliche Pflicht
nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden
übernommen hat, haftet sie nicht für das Zustandekom-
men von dem Buchungswunsch des Kunden entspre-
chenden Verträgen mit den zu vermittelnden Reiseunter-
nehmen.
99..22.. Ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung oder
Zusicherung haftet TVR bezüglich der vermittelten Leistun-
gen selbst nicht für Mängel der Leistungserbringung und
Personen- oder Sachschäden, die dem Kunden im Zusam-
menhang mit der vermittelten Reiseleistung entstehen. Bei
der Vermittlung mehrerer touristischer Hauptleistungen
(entsprechen dem gesetzlichen Begriff der Pauschalreise)
gilt dies nicht, soweit TVR gem. § 651a Abs. 2 BGB den
Anschein begründet, die vorgesehenen Reiseleistungen in
eigener Verantwortung zu erbringen.
99..33.. Eine etwaige eigene Haftung von TVR aus der schuld-
haften Verletzung von Vermittlerpflichten bleibt von den
vorstehenden Bestimmungen unberührt.
99..44.. Die Haftung von TVR ist auf Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit be-schränkt, soweit eine etwaige Pflichtverlet-
zung von TVR nicht vertragliche Hauptpflichten von TVR
oder Ansprüche des Kunden aus Körperschäden betrifft. 
1100..    VVeerrjjäähhrruunngg
1100..11.. Ansprüche des Kunden aus dem Vermittlungsver-
trag, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit beruhen, einschließlich vertraglicher
Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung von TVR oder einer vorsätzlichen oder

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen von TVR beruhen, verjähren in
zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz
sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung von TVR oder auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen von TVR beruhen. 
1100..22.. Alle übrigen Ansprüche aus dem Vermittlungsver-
trag verjähren in einem Jahr.
1100..33.. Die Verjährung beginnt mit dem Ende des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist und der Kunde von den
Umständen, die den Anspruch gegen TVR begründen und
diesem selbst als Anspruchsgegner Kenntnis erlangt oder
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
1100..44.. Schweben zwischen dem Kunden und TVR Ver-
handlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die
den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Ver-
jährung gehemmt, bis der Kunde oder TVR die Fortset-
zung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung  von
einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der
Hemmung ein.

1111..    RReecchhttsswwaahhll  uunndd  GGeerriicchhttssssttaanndd
1111..11.. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Kunden und TVR  findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung.
1111..22.. Für Klagen von TVR gegen den Kunden ist der
Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen
Kunden, die Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland
haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als
Gerichtsstand der Sitz von TVR vereinbart.
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